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Schutz gegen nicht gewollte Verträge
Das „Faire-Verbraucherverträge-Gesetz“ soll vor ungewollten Dienstleistungen 
schützen. Im elektronischen Geschäftsverkehr betrifft das auch Vereine

Der Verbraucherschutz rückt zunehmend 
in den Fokus des Gesetzgebers. Dies ge-
schieht nicht zuletzt aufgrund der stets 
präsenten und vermehrten Nutzung von 
Telekommunikationsmitteln. Bereits am 1. 
Oktober 2021 ist das „Faire-Verbraucher-
verträge-Gesetz“ teilweise in Kraft getre-
ten. Das Gesetz soll Verbraucher*innen 
insbesondere vor überraschenden Telefon-
anrufen und einer Überrumpelung zum 
Zwecke von nicht beabsichtigten Verträ-
gen schützen. Das Gesetz weitet den Ver-
braucherschutz nun erheblich aus. Dies 
gilt auch für Vereine und deren Mitglieder.
Bei Verbraucherverträgen ist insbesonde-
re das „Kleingedruckte“, nämlich die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 
maßgeblich. Denn die AGB weichen nicht 
selten von gesetzlichen Vorschriften ab. 
Auch die Zahl nicht beabsichtigter Mobil-
funk- und Festnetzverträge bei einem ver-
meintlichen Abschluss eines Stromliefe-
rungsvertrages nimmt derzeit zu. Schnell 
ist ein ungewollter, zusätzlicher Vertrag 
geschlossen. Überraschend erhält der Ver-
braucher dann eine Rechnung. Ein Aus-
stieg aus einer solchen Situation ist oftmals 
sehr schwer. Daher hat der Gesetzgeber 
nun weitergehende Regelungen getroffen, 
um die Verbraucher*innen zu schützen.

So bestimmte § 309 Nr. 9 c) BGB bislang 
bei einem Vertragsverhältnis, das die re-
gelmäßige Lieferung von Waren oder die 
regelmäßige Erbringung von Dienst- oder 
Werkleistungen durch den Verwender zum 
Gegenstand hat, dass eine längere Kündi-
gungsfrist als drei Monate unwirksam ist. 
Dies betrifft beispielsweise auch Verbands-
zeitschriften oder Sportgeräte, die vertrie-
ben werden.

Kündigungsfrist ist seit 1. März auf 
einen Monat begrenzt
Zum 1. März 2022 ist daher folgende Än-
derung in Kraft getreten: Die Neufassung 
des § 309 Nr. 9 BGB sieht nunmehr vor, 
dass eine Kündigungsfrist, die vor dem 
Ende der zunächst vorgesehenen Vertrags-
dauer länger als einen Monat beträgt, un-
wirksam ist. Darüber hinaus galt bislang, 
dass Verträge, die nicht fristgemäß gekün-
digt wurden, stillschweigend bis zu einem 
Jahr verlängert werden konnten, wie be-
reits in der Ausgabe Sport in BW 06/2021, 
(„Verbesserter Schutz für Verbraucher*in-
nen“) geschildert. Verbraucher*innen 
waren daher bei nicht fristgemäßer Kün-
digung ein weiteres Jahr an den Vertrag ge-
bunden. Nunmehr bestimmt der Gesetz-
geber, dass eine den anderen Vertragsteil 

bindende stillschwei-
gende Verlängerung 
des Vertragsverhältnis-
ses unwirksam ist. Es sei 
denn, das Vertragsver-
hältnis wird nur auf un-
bestimmte Zeit verlän-
gert und dem anderen 
Vertragsteil das Recht 
eingeräumt, das verlän-
gerte Vertragsverhältnis 
jederzeit mit einer Frist 
von höchstens einem 
Monat zu kündigen.
Doch was bedeutet dies 
nun für Verträge, die 
vor dem 1. März 2022 
geschlossen worden 
sind? Das Gesetz für 
„faire Verbraucherver-
träge“ sieht vor, dass 
auf Schuldverhältnisse, 
die vor diesem Datum 

entstanden sind, § 309 BGB in der bis zu 
diesem Tag geltenden Fassung anzuwen-
den ist. Dies bedeutet, dass die verkürz-
te Kündigungsfrist lediglich bei Verträ-
gen anwendbar ist, die ab dem 1. März 
2022 geschlossen werden. Bei sogenann-
ten „Altverträgen“ gilt daher noch eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten. Um 
Rechtsunsicherheiten und Unklarheiten 
zu vermeiden, ist es aber ratsam, die „Alt-
verträge“ sowie die „Neuverträge“ gleich-
falls unter die verkürzte Kündigungsfrist zu 
stellen.

Verträge mit „Kündi gungs button“ 
sicher beenden
Nicht nur eine erleichterte Kündigungsfrist 
soll im Gesetz verbraucherfreundlicher 
geregelt werden, sondern auch der Aus-
spruch einer Kündigung selbst. Fehlende 
Angaben auf Websites oder mangelnde In-
formationen, welche die richtige Adresse 
für die Kündigung ist, erschweren es Ver-
braucher*innen zunehmend, die Kündi-
gung ordnungsgemäß auszusprechen. 
Dadurch soll durch Unternehmen eine Bin-
dung der Verbraucher*innen an den Ver-
trag sichergestellt werden. Nicht zuletzt 
bestehen Schwierigkeiten, den Nachweis 
einer ordnungsgemäß ausgesprochenen 

Das neue Gesetz weitet den Verbraucherschutz erheblich aus, es ist nun leichter, aus Verträgen auszusteigen. Das betrifft auch 
Sportvereine und ihre Mitglieder. Foto: MQ-Illustrations/stock.adobe.com
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Informationen zu Rechts fragen
Bei allgemeinen Rechtsfragen, die Sport
vereine betreffen, können Sie sich an 
das VereinsServiceBüro des WLSB wen

den. Spezielle Fragen, 
die über eine schrift
liche Erstauskunft 
durch unseren Experten 
 Joachim Hindennach 
hinausgehen, sind aller
dings kostenpflichtig.

WLSB-Justitiar
Joachim Hindennach

Kündigung zu führen, sofern diese nicht 
mittels Einschreiben versendet wird oder 
die Verbraucher*innen keine Kündigungs-
bestätigung erhalten. Denn den Nach-
weis des Zugangs einer Kündigung haben 
die Verbraucher*innen zu führen. Die Fol-
ge davon ist häufig, dass der Vertrag trotz 
Kündigung verlängert wird. 
Nun haben Verbraucher*innen die Mög-
lichkeit, einen ungewollten Vertrag be-
quemer zu beenden. Das Gesetz zu „fai-
ren Verbraucherverträgen“ sieht nämlich 
ab 1. Juli 2022 vor, dass ein Unternehmer, 
der einem Verbraucher ermöglicht, einen 
Vertrag im elektronischen Geschäftsver-
kehr zu schließen, sicherzustellen hat, 
dass der Verbraucher auf der Website eine 
Erklärung zur Kündigung dieses Vertra-
ges über eine Kündigungsschaltfläche 
abgeben kann. Somit hat der Verbrau-
cher nunmehr künftig die Möglichkeit, 
die Kündigung über einen sogenannten 
„Kündigungsbutton“ abzugeben. Dieser 
„Kündigungsbutton“ muss gut lesbar und 
ohne intransparente Zusätze mit nichts 
anderem als den Wörtern „Verträge hier 
kündigen“ oder mit einer entsprechen-
den eindeutigen Formulierung beschriftet 

sein. Dies soll wiederum gewährleisten, 
dass für den Verbraucher eindeutig und 
ohne verwirrende Angaben ersichtlich ist, 
dass er seinen Vertrag so ordnungsgemäß 
kündigen kann. 

Auch für Sportvereine gilt das 
Transparenzgebot
Dieses Transparenzgebot soll Umgehun-
gen verhindern. Das Gesetz geht sogar 
noch etwas weiter, weil die Schaltfläche 
die Verbraucher*innen zudem auf eine Be-
stätigungsseite weiterleiten muss, die es 
ihnen ermöglicht, kündigungsrelevante 
Angaben zu machen und die Kündigungs-
erklärung elektronisch zu speichern. 
Das kann auch für Vereine gelten, wenn 
sie auf ihrer Website Verbrauchern ermög-
lichen, einen Vertrag im elektronischen 
Geschäftsverkehr abzuschließen. Diese 
Änderung soll sogar rückwirkend für „Alt-
verträge“ vor Inkrafttreten dieser Ände-
rung gelten. Sofern diese Schaltflächen 
von dem Unternehmer jedoch nicht zur 
Verfügung gestellt werden, sind die Ver-
braucher*innen dennoch nicht schutzlos: 
Denn das Gesetz für „faire Verbraucherver-
träge“ ermöglicht den Verbraucher*innen 

in einem solchen Fall eine jederzeitige 
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist.
Diese Änderungen sollen demnach der 
Tatsache Rechnung tragen, dass gewoll-
te und auch ungewollte Verträge für Ver-
braucher*innen heutzutage sehr leicht zu 
schließen sind, eine Loslösung von die-
sen Verträgen indes jedoch oft erschwert 
ist. Das „Faire-Verbraucherverträge-Ge-
setz“ möchte diesem Umstand entgegen-
wirken. n

Rechtsanwältin Neira Merdzanic, 
Kanzlei Hindennach, Leuze und Partner

Logoversion CMYK: ORANGE 65% magenta/100% gelb + GRAU 45% schwarz + SCHWARZ




